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Zwischen

der Charité ~ Universititsmedizin Borlin,
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden

und
Heren
geboren am in

wird folgender

Arbeitsvertrag

geschlossen:
§1

Herr wird mit Wirkung vom an befiistet fur eine Beschaftigung als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

im Bereich der Charité - Universitatsmedizin Berlin beschaftigt

Das Arbeitsverhaltnis ist gemaft § 57b Abs. 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) befristet

322 Arbeitsverhaitnis ist gemat § 57 Abs. 2 in Verbindung mit §57b Abs. 1 HRG befristet
§2

Der Angestelite jst vollbeschiftigt. Die durchschnittliche regelmatige wachentliche
Arbeitszeit betragt 40 Stunden

Der Angestellie ist nicht volibeschaftigt. Die durchschnittiche regelmatige wochentliche
Arbsitszeit betragt Stunden

§3

Der Angestelite erhalt ein monatliches festes Entgett in Hshe von € (. W

Lassoy
a4




Das Arbeitsverhältnis endet spätestens am

Einer Weiterbeschäftigung über diesen Zeitpunkt hinaus wird ausdrücklich mit Hinweis auf §625 BGB widersprochen.

Das Arbeitsverhältnis kann auch vor Ablauf der Frist, für die es eingegangen worden ist, und vor Eintritt des für seine Beendigung maßgebenden Ereignisses ordentlich gekündigt werden.

5
Für das Arbeitsverhältnis gelten ergänzend die Vorschriften des Bundes​Angestelltentarifvertrages (BAT) in der am 31.12.2002 für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder geltenden Fassung, ausgenommen

die §§ 22 bis 28 sowie § 33 BAT,

die Anlagen 1 a und 1 b zum BAT,

die Anlage 2 zum BAT, ausgenommen die SR 2a und SR 2c sowie die Anlage 4 zum BAT.

§ 15 Abs. 1 BAT ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.

Für das Arbeitsverhältnis gilt ferner der Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17.12.1970 in der am 31.12.2002 für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder geltenden Fassung.  Die übrigen den BAT ergänzenden Tarifverträge werden auf das Arbeitsverhältnis nicht angewendet.

§ 6
Für das Arbeitsverhältnis sind maßgebend das Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerIHG) sowie die weiteren zur Durchführung des BerIHG erlassenen bzw. noch zu erlassenen Rechtsvorschriften mit allen künftigen Änderungen und Ergänzungen.

Die nach diesem Vertrag anzuwendenden Vorschriften des Hochschulrechts gelten unter Berücksichtigung künftiger Änderungen und Ergänzungen in ihrer jeweiligen Fassung, die an die Stelle dieser Vorschriften tretenden Regelungen finden mit allen künftigen Änderungen und Ergänzungen in ihrer jeweiligen Fassung von ihrem Inkrafttreten an ebenfalls Anwendung.

§ 7
Die Regellehrverpflichtung des Angestellten richtet sich nach der jeweils geltenden Lehrverpflichtungsverordnung.  Danach sind von dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Herrn wöchentlich 11 Lehrveranstaltungsstunden zu leisten.

Der Erholungsurlaub der wissenschaftlichen Dienstkräfte mit Lehraufgaben ist gern. § 97 Abs. 1 Ber[HG in der vorlesungsfreien Zeit zu nehmen.

ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Rückzahlungs- und Anzeigepflicht

Der Angestellte ist verpflichtet, die monatlichen Entgeltnachweise auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und eventuell bestehende Oberzahlungen dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.  Der Angestellte verpflichtet sich, Überzahlungen an den Arbeitgeber zurückzuerstatten.

§ 9

Die Charitä - Universitätsmedizin Berlin beabsichtigt, einen eigenständigen Tarifvertrag zu vereinbaren.  Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die für die Charitä künftig vereinbarten Tarifverträge die in diesem Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen ersetzen.

§ 10

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass außer den diesem Vertrag niedergelegten Rechten keine weiteren Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bestehen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.

Berlin,

Im Auftrag

Hinweis:
Die Charité - Universitätsmedizin Berlin weißt darauf hin, dass der Arbeitnehmer zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld verpflichtet ist, sich 3 Monate vor Ablauf des Arbeitsverhältnisses persönlich beim Arbeitsamt arbeitssuchend zu meiden.  Sofern dieses Arbeitsverhältnis für eine kürzere Dauer als 3 Monate befristet ist, besteht diese Verpflichtung unverzüglich.  Weiterhin besteht die Verpflichtung, aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen.  Abweichend hiervon besteht dann keine,Meldepflicht, wenn dieses Arbeitsverhältnis@ lediglich für einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen abgeschlossen worden ist.

Ken'ntnis genommen:

Berlin,

Arb :nenmer

